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deutsche Lehre der Leihe nach zu visitieren, welclie Beaufsichtigung
bis auf 1798 oder Adelleicht bis auf unsere Tage geblieben zu sein
scheint. Wir dürfen wohl auch auf die deutschen Schüler beziehen,
wenn 1588, Juli 30, Schultheisss von Mülinen und die Yenner die
besannnelten Helfer, Schulmeister und Provisoren anhalten sollen,
die Jugend bass in Egi zu halten und zum Kirchgang. Man scheint

nun für die Wahl eines neuen Lehrers in einiger Verlegenheit
gewesen zu sein, und Gabriel Hermann meldet uns nun selbst (in der
bereits öfters erwähnten Schrift) da er sich habe merken lassen,
dass er etwas hiervon verstände und diesen Dienst bei seinem Grossvater,

Hans Augenweid sei., 1560 gelernt, dem er in seinem Alter
etliche Jahre die Schule versehen helfen, so sei er von Herren und

Bürgern, auch von Schulräten aufgemuntert worden, sich zu melden,
wozu er sich zwar nicht recht fähig gehalten, indessen doch bei
seinem schlechten Verdienst als Seckler durch zu grosse Konkurrenz
(da zehn dieses Handwerkes damals in Bern) bewogen worden, eine

Schrift einzugeben am 13. April 1594 an die CC, welche durch
seinen Fürsprecher, David Tschannen, dem Kate vorgelegt und
mündlich noch durch Herrn Sam. Schneuwli und Joh. Haller sei.

vor Kat erläutert wurde. Im Katsmanuale vom 26. April 1594 ')
finden wir seine Erwählung, von Viele der Jugend wegen, wie er
unter gleichen Bedingungen, wie die andern, angenommen wird.
Er selbst fügt bei, dass er durch den Schultheissen von Gratenried
die Anzeige seiner Wahl erhalten, mit dem Yerdeuten, er solle
seine Stelle treulich versehen, werde wie seine zwei Kollegen besoldet
und bei sonderai Fleiss auch bedacht werden. Am 21. Juni 1594

verlas nun Helfer Stübinger diese seine Erwählung durch den

Rat von der Kanzel, mit der AYeisung, ihm, wer Lust habe, seine

Kinder im Lesen und Schreiben unterrichten zu lassen, dieselben

an die Herrengasse zu schicken. AYir werden bei dieser achtungs-
werten Persönlichkeit um so lieber etwas länger verweilen, da wir
zugleich über den Stand des Volksschulwesens in dieser Zeit
sorgfältigere Aufschlüsse erhalten, als uns sonst zu teil werden.

(Fortsetzung folgt.)

Die wichtigsten Baderegeln.
1) Wasserwärme. Beim Beginn des Freibadens im Flusse

oder See muss das Wasser eine Wärme von wenigstens 12 Grad
Reaumur oder 15 Grad Celsius haben.

RM. 427, S. 330.
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2) Dauer d e s B a d e s i m a 1 1 g e m e i n e n. Bei 12° E. bleibe

man anfangs nur 3 Alinuten im Wasser, später 5 Alinuten und erst
allmählich länger. Je wärmer das Wasser wird, desto länger kann

man ohne Schaden darin bleiben, je kälter es zeitweilig wird, desto

kürzer sei der Aufenthalt in demselben. Nur setze man bei kühler
Temperatur nicht gleich aus.

3) Dauer nach der L e i b e sb es c haf fenh e i t. Magere
Personen, und dazu gehören die meisten Kinder, erreichen den

zulässigen Grad der Abkühlung weit eher als wohlgenährte Per-
sonen.

4) Kinder thun deshalb am besten:
a) bei einer Wasserwärme von 12° R. nur 1 — 2 Alin.

b) „ „ „ „ 14« „ 3-4 „
C) „ „ „ „ n 5— 7

r,

d) „ t, * I70 t) „ 7—10 „
zu baden.

5) Das erste Bad bestehe aus Hineingehen ins Wasser,
wiederholtem Untertauchen und H e r a u s s t e i g e n.

Anmerkung. Beim ersten Bade im Flusse befällt den Badenden während
des Einsteigens leicht das Gefühl der Angst, da die plötzliche Abkühlung zu
rascherem Atem anregt. Dies Gefühl hat aber nichts zu sagen. Man lasse sich
nicht dadurch abschrecken. Es giebt sich bald. Selbst langjährige Schwimmer
kommen beim ersten Flussbad einer Saison, falls sie nicht im Winter kalt
gebadet haben, ausser Atem und werden dadurch zuerst zum Schwimmen
untauglich.

6) Nicht sehr kräftige, empfindliche Personen baden anfangs
nur je den zweiten oder dritten Tag, aber bald täglich, denn

gerade das tägliche, regelmässige Bad (von kurzer Dauer) härtet
den Körper ab.

7) Wenn einem gesunden Menschen das Baden und Schwimmen
nicht gut bekommt, so hat dies meistens seinen Grund in der zu

langen Dauer des Badens.

8) Die besten Zeiten zum Freibaden sind der Morgen (6 — S

Uhr) und der Abend (5 — 8 Uhr).
9) Niemand bade unmittelbar nach den Mahlzeiten, also mit

vollem Magen. Der Badende kann dann leicht von Krämpfen
befallen werden oder zieht sich heftige Kopfschmerzen zu. Jedoch
bade man auch nicht mit ganz leerem Magen. Es stellt sich in
diesem Falle leicht grosse Ermattung und Ubelhefinden nach dem

Bade ein.

10) Wer nicht sehr kräftig ist, esse beim Ankleiden oder bald
nachher etwas Brot oder dergleichen.



11) Wertsachen werden in Badeanstalten abgegeben. Ist
hierzu keine Gelegenheit, thut man gut, möglichst wenig
Wertsachen mitzunehmen.

12) Solange man nicht fertig schwimmen kann, bade man nie
allein, sondern stets in Gesellschaft einiger Bekannter.

13) Besucht der Badende einen allgemeinen Badeplatz, so hüte

er sich vor scharfkantigen Steinen Glasscherben u. s. w. Am
besten sind Stellen mit sandigem Untergrund zu Badestellen geeignet.
Nur hüte sich der Anfanger vor plötzlich abschüssigen, tiefen Stellen
des Flusses. Aus „Wieting, Schwimmschule".

Mitteilungen.

./lern. Das neue Primarschulgesetz hat den 6. Mai das

Referendum glücklich überstanden. In mancher Beziehung lässt es viel
zu wünschen übrig. Allein unter den obwaltenden Umständen war
kaum mehr zu erreichen und da heisst es eben: Besser den Sperling

in der Hand als den Storch auf dem Dach. Die Furcht vor
dem Referendum macht die Gesetzgeber vorsichtig und mahnt zu
Konzessionen, wo man prinzipieller vorgehen möchte. Immerhin
sind einige Fortschritte erreicht worden, etwas grössere Strenge
im Absenzenwesen, Verbesserung der Lehrerbesoldungen,
Unentgeltlichkeit der Lehrmittel und obligatorische Fortbildungsschulen
wenn die Gemeinden sie beschliessen, Entlastung armer Gemeinden.
Die Straflosigkeit von 10% Absenzen hätten wir gerne für das 9.

Schuljahr vertauscht, weil durch diese 10% doch ein Schuljahr
verloren geht und mit viel grösserem Schaden. Jetzt haben wir die 10%
und dazu den Gemeinden noch das Recht eingeräumt, das 9. Schuljahr
zu streichen. Bleiben noch 7 Schuljahre und dazu voraussichtlich eine

Verwirrung in der Handhabung des Schulbesuchs. Dies ist der
schwächste Punkt im Gesetz, aber gerade diesem haben wir die
Annahme desselben hauptsächlich zu verdanken. Uber kurz oder

lang wird da wohl Abhülfe geschaffen werden müssen : denn die
S und die 9 Schuljahre werden kaum neben einander bestehen
können.

Amerika. Bei Gelegenheit eines Berichts über den Pädagogen-
Kongress in Chicago teilt G. Compayré in der „Revue pédag."
mancherlei Eindrücke mit, die er in Amerika empfangen hat. Für
uns ist folgende Mitteilung von besonderem Interesse: „Es ist uns
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